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1. (1)In den Ausschreibungsunterlagen ist der Sektorenauftraggeber oder sind der Sektorenauftraggeber und die

vergebende Stelle genau zu bezeichnen sowie anzugeben, ob die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung nach

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für den Ober- oder den Unterschwellenbereich und der dazu

ergangenen Verordnungen erfolgt und welche Vergabekontrollbehörde für die Kontrolle dieses

Vergabeverfahrens zuständig ist.

2. (2)In die Ausschreibungsunterlagen sind die als erforderlich erachteten Nachweise gemäß den §§ 248, 251 bis

253, 255, 257 und 258 aufzunehmen, soweit sie nicht bereits in der Bekanntmachung angeführt waren.

3. (3)In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, ob der Zuschlag dem technisch und wirtschaftlich günstigsten

Angebot oder – sofern der Qualitätsstandard der Leistung durch den Sektorenauftraggeber in technischer,

wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht klar und eindeutig definiert ist – dem Angebot mit dem niedrigsten Preis

erteilt werden soll. Die Ermittlung des aus der Sicht des Sektorenauftraggebers technisch und wirtschaftlich

günstigsten Angebotes erfolgt aufgrund der Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses entweder

anhand eines Kostenmodells oder anhand von bekannt gegebenen Zuschlagskriterien.

4. (4)Der Zuschlag ist bei der Vergabe folgender Leistungen dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot

zu erteilen:

1. 1.bei Bauaufträgen, deren geschätzter Auftragswert mindestens 10 Millionen Euro beträgt, oder

2. 2.wenn es sich um eine Auftragsvergabe im Wege eines wettbewerblichen Dialoges handelt, oder

3. 3.wenn es sich um eine Auftragsvergabe im Wege einer Innovationspartnerschaft handelt.

5. (5)Bei der Vergabe folgender Leistungen hat der Sektorenauftraggeber qualitätsbezogene Aspekte im Sinne des

§ 193 bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, der

Eignungskriterien oder der Zuschlagskriterien oder bei der Festlegung der Bedingungen für die Ausführung des

Auftrages festzulegen und in den Ausschreibungsunterlagen gesondert als solche zu bezeichnen:

1. 1.wenn die Beschreibung der Leistung im Wesentlichen funktional erfolgt, oder

2. 2.bei unmittelbar personenbezogenen besonderen Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich

gemäß Anhang XVI, oder

3. 3.bei Verkehrsdiensten im öffentlichen Straßenpersonenverkehr gemäß dem ÖPNRV-G 1999, wobei hier

soziale Aspekte zu berücksichtigen sind, oder

4. 4.bei der Beschaffung von Lebensmitteln, oder

5. 5.bei Gebäudereinigungs- und Bewachungsdienstleistungen.

6. (6)Zur Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses hat der Sektorenauftraggeber in den

Ausschreibungsunterlagen anzugeben:

1. 1.das anzuwendende Kostenmodell bzw.

2. 2.alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, im Verhältnis der ihnen zuerkannten Bedeutung.

Diese Angabe kann auch im Wege der Festlegung einer Marge, deren größte Bandbreite angemessen sein

muss, erfolgen. Ist die Festlegung der Zuschlagskriterien im Verhältnis der ihnen zuerkannten Bedeutung

aus objektiven Gründen nicht möglich, so hat der Sektorenauftraggeber alle Zuschlagskriterien, deren

Verwendung er vorsieht, in der Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung anzugeben.

7. (7)Die Ausschreibungsunterlagen haben technische Spezifikationen und erforderlichenfalls Bestimmungen

betreffend die Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums zu enthalten.

8. (8)Der Sektorenauftraggeber kann in die Ausschreibungsunterlagen Bedingungen insbesondere wirtschaftlichen,

innovationsbezogenen, sozialen (wie zB frauen-, behinderten-, sozial- und beschäftigungspolitische Belange) oder

ökologischen Inhaltes aufnehmen, die während der Erbringung der Leistungen zu erfüllen sind, sofern diese

Bedingungen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen; besondere Bedingungen für Arbeits- oder

Bietergemeinschaften müssen sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig sein.
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